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Grund-Hygienekonzept
Eissportarena Lindau

Allgemein:

• In allen Bereichen ist auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zu achten.

• Die Nichteinhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern ist nur den Personen 
gestattet, die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen des Freistaat Bayern 
unterzuordnen sind.

• In allen geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht: Die Verwendung eines Mund-Nasen- 
Schutzes ist für Besucher zwingend erforderlich.

• In der gesmten Eissportarena Lindau gilt die Maskenplicht: Die Verwendung eines Mund-
Nasen-Schutzes ist für Besucher zwingend erforderlich.

• Hinweise zur Beachtung sowie Einhaltung der allgemeinen Verhaltens- sowie Hygieneregeln 
werden in der Gesamten Eissportarena sichtbar ausgehängt.

• Gesonderte zusätzliche Hygienevorschriften für einzelne Bereiche werden separat an den 
Zugängen der betroffenen Bereiche ausgehängt.

• Ein Hinweis auf ein Betretungs- sowie Nutzungsverbot für Besucher, Teilnehmer & 
Angestellte, welche in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Covid-19-Fällen hatten, hängt im 
Kassen- & Eingangsbereich aus.

• Ein Hinweis auf ein Betretungs- sowie Nutzungsverbot für Besucher, Teilnehmer & 
Angestellte, welche die Coronavirus SARS-CoV-2 Symptome (v.a. trockener Husten, Fieber, 
Kurzatmigkeit) aufweisen, hängt im Kassen- & Eingangsbereich aus.

• Auf der Homepage sowie der Facebookseite des Förderverein Eissportarena Lindau 
e.V. werden die allgemeinen Hygienehinweise zum Besuch sowie der Nutzung der 
Eissportarena veröffentlicht und fortlaufend aktualisiert.

• Eine ausreichende Be- & Entlüftung in der Eissportarena Lindau ist durch die bauliche 
Gegebenheit sichergestellt, da die Eissportarena Lindau eine zum Teil geschlossene 
Eissporthalle ist.

• Jeder Mieter (Verein, Hobby-Team, etc.) ist verpflichtet eine Anwesenheitsliste / 
Teilnehmerliste zu führen und diese mind. 28 Tage auf zu bewahren. Auf dieser 
Teilnehmerliste sind Name, Vorname & Handynummer eines jeden Teilnehmer zu listen. 
Dies gilt im Falle einer Corona Infektion lediglich der Kontaktverfolgung und muss dem 
Gesundheitsamt im Infektionsfall ausgehändigt werden.

• In der gesamten Eissportarena, inklusive sämtlichen Räumlichkeiten gilt ein 
striktes Alkoholverbot während des Trainingsbetriebs. Ausgenommen hiervon 
sind der Gastrobereich (Eisstüble) im normalen Geschäftsbereich, ausgenommen 
Oberligaspielbetrieb.



Förderverein Eissportarena Lindau e.V. Eichwaldstraße 16, 88131 Lindau www.eissportarena.li         Seite: 2

Kassen- & Eingangsbereich:

• Maskenpflicht: Die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes ist für Besucher und 
Eissportarenapersonal zwingend erforderlich.

• Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Hier sind zur Verdeutlichung 
Bodenmarkierungen angebracht.

• Handdesinfektionsspender stehen zur Verfügung.

Gastronomie:

• Hier gelten die aktuellen Bestimmungen des Freistaat Bayern. Für die Einhaltung ist der 
Pächter verantwortlich.

Toiletten:

• Maskenpflicht: Die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes ist in den Toiletten zwingend 
erforderlich.

• Einmal Papierhandtücher sowie Seife steht zur Verfügung.

• Eine Ausreichende Be- & Entlüftung wird durch teilweise geöffnete Fenster sichergestellt. 
Gemeinschaftsduschen:

• Auf Grund der baulichen Gegebenheit stehen nur 50% der Gemeinschaftsduschen zur 
Verfügung. Einzelne Duschen sind außer Betrieb um den Mindestabstand zu gewährleisten.

• Maskenpflicht: Die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes ist auf dem Weg zu den 
Gemeinschaftsduschen zwingend erforderlich.

• Bei der Nutzung der Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu nutzen.

• Die Be- & Entlüftung ist während der Betriebszeit in vollem Umfang in Betrieb, um so den 
nötigen Luftaustausch zu gewährleisten.

Gemeinschaftsumkleiden:

• Maskenpflicht: Die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes ist auf dem Weg zu den 
Gemeinschaftsumkleiden sowie in den Gemeinschaftsumkleiden zwingend erforderlich.

• Bei der Nutzung der Gemeinschaftsumkleiden ist eine entsprechende Fußbekleidung zu 
nutzen.

• Eine Ausreichende Be- & Entlüftung wird durch teilweise geöffnete Fenster sichergestellt.

• In den Gemeinschaftsumkleiden gilt ein striktes Alkoholverbot.

• Die Gemeinschaftsumkleiden sind in angemessener Zeit nach Eiszeit-Ende zu räumen.


